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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

1. Geltung 
1.1. Diese Geschäftsbedingungen gelten zwischen HEICON e.U., 
Strockerauer Straße 181/210 in 2100 Korneuburg (kurz HEICON) 
und natürlichen und juristischen Personen (kurz Kunde) für das 
gegenständliche Rechtsgeschäft sowie gegenüber 
unternehmerischen Kunden auch für alle hinkünftigen 
Geschäfte, selbst wenn im Einzelfall, insbesondere bei künftigen 
Ergänzungs- oder Folgeaufträgen darauf nicht ausdrücklich 
Bezug genommen wurde.   
1.2. Es gilt gegenüber unternehmerischen Kunden jeweils die bei 
Vertragsabschluss aktuelle Fassung unserer AGB, abrufbar auf 
unserer Homepage (www.heicon.at)  
1.3. Wir kontrahieren ausschließlich unter Zugrundelegung 
unserer AGB.   
1.4. Geschäftsbedingungen des Kunden oder Änderungen bzw. 
Ergänzungen unserer AGB bedürfen zu ihrer Geltung unserer 
ausdrücklichen – gegenüber unternehmerischen Kunden 
schriftlichen – Zustimmung.  
1.5. Geschäftsbedingungen des Kunden werden auch dann nicht 
anerkannt, wenn wir ihnen nach Eingang bei uns nicht 
ausdrücklich widersprechen.   

2. Angebot/Vertragsabschluss 
2.1. Unsere Angebote sind unverbindlich.  
2.2. Zusagen, Zusicherungen und Garantien unsererseits oder 
von diesen AGB abweichende Vereinbarungen im 
Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss werden gegenüber 
unternehmerischen Kunden erst durch unsere schriftliche 
Bestätigung verbindlich.    
2.3. In Katalogen, Preislisten, Prospekten, Anzeigen auf 
Messeständen, Rundschreiben, Werbeaussendungen oder 
anderen Medien (Informationsmaterial) angeführte 
Informationen über unsere Produkte und Leistungen, die nicht 
uns zuzurechnen sind, hat der Kunde – sofern der Kunde diese 
seiner Entscheidung zur Beauftragung zugrunde legt – uns 
bekannt zu geben. Diesfalls können wir zu deren Richtigkeit 
Stellung nehmen. Verletzt der Kunde diese Obliegenheit, sind 
derartige Angaben unverbindlich, soweit diese nicht ausdrücklich 
– unternehmerischen Kunden gegenüber schriftlich – zum 
Vertragsinhalt erklärt wurden.  

3. Preise  
3.1. Preisangaben sind grundsätzlich nicht als Pauschalpreis zu 
verstehen.  
3.2. Für vom Kunden angeordnete Leistungen, die im 
ursprünglichen Auftrag keine Deckung finden, besteht Anspruch 
auf angemessenes Entgelt.  
3.3. Die fach- und umweltgerechte Entsorgung von Altmaterial 
hat der Kunde zu veranlassen. Werden wir gesondert hiermit 
beauftragt, ist dies vom Kunden zusätzlich im hierfür 
vereinbarten Ausmaß, mangels Entgeltsvereinbarung 
angemessen zu vergüten.  
3.4. Wir sind aus eigenem berechtigt, wie auch auf Antrag des 
Kunden verpflichtet, die vertraglich vereinbarten Entgelte 
anzupassen, wenn Änderungen im Ausmaß von zumindest 2% 
hinsichtlich  a) der Lohnkosten durch Gesetz, Verordnung, 
Kollektivvertrag, Betriebsvereinbarungen oder  b) anderer zur 
Leistungserbringung notwendiger Kostenfaktoren wie 
Materialkosten aufgrund von Empfehlungen der Paritätischen 
Kommissionen oder von Änderungen der nationalen bzw. 
Weltmarktpreise für Rohstoffe, Änderungen relevanter 
Wechselkurse, etc. seit Vertragsabschluss eingetreten sind. Die 

Anpassung erfolgt in dem Ausmaß, in dem sich die tatsächlichen 
Herstellungskosten im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
gegenüber jenen im Zeitpunkt der tatsächlichen 
Leistungserbringung ändern, sofern wir uns nicht in Verzug 
befinden. 
3.5. Das Entgelt bei Dauerschuldverhältnissen wird als 
wertgesichert nach dem VPI 2005 vereinbart und erfolgt dadurch 
eine Anpassung der Entgelte. Als Ausgangsbasis wird der Monat 
zugrunde gelegt, in dem der Vertrag abgeschlossen wurde.   
3.6. Konsumenten als Kunden gegenüber erfolgt bei Änderung 
der Kosten eine Anpassung des Entgelts gemäß Punkt 3.4 sowie 
bei Dauerschuldverhältnisses gemäß Punkt 3.5 nur bei 
einzelvertraglicher Aushandlung, wenn die Leistung innerhalb 
von zwei Monaten nach Vertragsabschluss zu erbringen ist.   

4. Leistungsumfang  
4.1. Der seitens des Auftraggebers in Anspruch genommene 
Leistungsumfang ist in einem gesonderten Individualvertrag bzw. 
einem Angebot von HEICON festgelegt.  
4.2. Vom Kunden beigestellte Geräte und sonstige Materialien 
sind nicht Gegenstand von Gewährleistung.  
4.4. Der Versand sämtlicher Materialien und Unterlagen zu 
HEICON bzw. zu deren jeweiligen, auch vorübergehenden 
Betriebsstellen und zurück erfolgt auf Rechnung und Gefahr des 
Auftraggebers. Das gleiche gilt für den Informationstransport 
über Datenfernübertragungseinrichtungen. 
4.5. HEICON als Partner von Technologieherstellern 
(Fremdsoftware): HEICON schließt Partnerverträge mit 
Technologieherstellern ab, welche uns berechtigen, Dritten 
Lizenzen bzw. Subscriptions, Wartung sowie Services zu 
vermitteln. 
4.5.1 Der Auftraggeber erwirbt beim Vertragsabschluss einen 
Anspruch auf Verschaffung der jeweiligen Softwarelizenz, 
Subscription bzw. Wartung oder Services vom Hersteller. 
Parteien des Softwarelizenz- und Wartungsvertrags, welche 
insbesondere die Lizenzdefinitionen sowie Art und Umfang der 
eingeräumten urheberrechtlichen Nutzungsrechte bestimmt, 
sind der Auftraggeber als Lizenznehmer und der Hersteller als 
Lizenzgeber oder Erbringer der Wartung bzw. Services. 
4.5.2 Alle Rechte an der Software – insbesondere das 
Urheberrecht, die Rechte an Erfindungen sowie technische 
Schutzrechte – stehen im Verhältnis zum Auftraggeber daher 
ausschließlich dem jeweiligen Hersteller zu, sofern nicht 
ausdrücklich anderslautend geregelt. 
4.5.3 Maßgeblich für die Funktionalität und Beschaffenheit des 
Softwareprodukts sowie die Nutzungsrechte an der 
Standardsoftware und deren Dauer sind die Standardsoftware - 
Lizenzbedingungen des jeweiligen Herstellers für das jeweilige 
Softwareprodukt, deren Geltung zwischen Auftraggeber und 
HEICON hiermit ausdrücklich vereinbart wird. 
4.5.4 Maßgeblich für Inhalt und Gegenstand der Wartung, Dauer, 
Fristen, (automatische) Verlängerung sowie 
Kündigungsmöglichkeiten des Vertrags sind grundsätzlich die 
Bedingungen des jeweiligen Herstellers bzw. Anbieters, deren 
Geltung zwischen Auftraggeber und HEICON hiermit 
ausdrücklich vereinbart wird. 
4.5.5. Sofern in den Herstellerbedingungen nichts 
Anderslautendes geregelt ist, ist der Wartungsvertrag mit einer 
Kündigungsfrist von 3 Monaten zum jeweiligen Ende der 
Wartungsperiode schriftlich kündbar, widrigenfalls wird der 
Vertrag automatisch verlängert. Durch die Vertragsverlängerung 
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wird automatisch die Rechnungslegung für die nächste 
Wartungsperiode ausgelöst. 
4.6 Leistungen durch die HEICON, die vom Auftraggeber über den 
jeweils vereinbarten Leistungsumfang hinaus in Anspruch 
genommen werden, werden vom Auftraggeber nach 
tatsächlichem Personal- und Sachaufwand zu den jeweils 
gültigen Preisen vergütet. Dazu zählen insbesondere Leistungen 
wie das Analysieren und Beseitigen von Störungen und Fehlern, 
die durch unsachgemäße Handhabung oder Bedienung durch 
den Auftraggeber oder sonstige nicht vom Auftragnehmer zu 
vertretenden Umständen entstanden sind.  
4.7 Beide Vertragspartner können jederzeit Änderungen des 
Leistungsumfangs verlangen. Eine gewünschte Änderung muss 
jedoch eine genaue Beschreibung derselben, die Gründe für die 
Änderung, den Einfluss auf Zeitplanung und die Kosten darlegen, 
um dem Adressaten der Vertragsänderung die Möglichkeit einer 
Stellungnahme zu geben. Eine Vertragsänderung wird erst durch 
rechtsgültige Unterschrift beider Vertragspartner bindend. 

Mitwirkungs- und Beistellpflichten des Auftraggebers 
5.1. Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle Maßnahmen 
(rechtszeitig und kostenlos) zu unterstützen, die für die 
Erbringung der Leistungen durch HEICON erforderlich sind. Der 
Auftraggeber verpflichtet sich weiters, alle Maßnahmen zu 
ergreifen, die zur Erfüllung des Vertrages erforderlich sind und 
nicht im Leistungsumfang des Auftragnehmers enthalten sind.   
5.2. Sofern die Dienstleistungen vor Ort beim Auftraggeber 
erbracht werden, stellt der Auftraggeber die zur Erbringung der 
Dienstleistungen durch HEICON erforderlichen 
Netzkomponenten, Anschlüsse, Versorgungsstrom inkl. 
Spitzenspannungsausgleich, Notstromversorgungen, 
Stellflächen für Anlagen, Arbeitsplätze sowie Infrastruktur in 
erforderlichem Umfang und erforderlichen Qualität (z.B. 
Klimatisierung) unentgeltlich zur Verfügung. Jedenfalls ist der 
Auftraggeber für die Einhaltung der vom jeweiligen Hersteller 
geforderten Voraussetzungen für den Betrieb von Hardware 
verantwortlich. Ebenso hat der Auftraggeber für die Raum- und 
Gebäudesicherheit, unter anderem für den Schutz vor Wasser, 
Feuer und Zutritt Unbefugter Sorge zu tragen. Der Auftraggeber 
ist für besondere Sicherheitsvorkehrungen (z.B. 
Sicherheitszellen) in seinen Räumlichkeiten selbst 
verantwortlich. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, den 
Mitarbeitern der HEICON Weisungen, gleich welcher Art, zu 
erteilen und wird alle Wünsche bezüglich der 
Leistungserbringung ausschließlich an den von HEICON 
benannten Ansprechpartner herantragen.  
5.3. Der Auftraggeber stellt zu den vereinbarten Terminen und 
auf eigene Kosten sämtliche von HEICON zur Durchführung des 
Auftrages benötigten Informationen, Daten und Unterlagen in 
der von HEICON geforderten Form zur Verfügung und unterstützt 
HEICON auf Wunsch bei der Problemanalyse und 
Störungsbeseitigung, der Koordination von 
Verarbeitungsaufträgen und der Abstimmung der 
Dienstleistungen. Änderungen in den Arbeitsabläufen beim 
Auftraggeber, die Änderungen in den von HEICON für den 
Auftraggeber zu erbringenden Dienstleistungen verursachen 
können, bedürfen der vorherigen Abstimmung mit HEICON 
hinsichtlich ihrer technischen und kommerziellen Auswirkungen.  
5.4. Soweit dies nicht ausdrücklich im Leistungsumfang von der 
HEICON enthalten ist, wird der Auftraggeber auf eigenes Risiko 
und auf eigene Kosten für eine Netzanbindung sorgen.  
5.5. Der Auftraggeber und die HEICON verpflichten sich 
wechselseitig, die zur Nutzung bzw. Erbringung der Leistungen 
erforderlichen Zugangsdaten (Benutzernamen, Kennwörter, 
usw.) vertraulich zu behandeln.  
5.6. Der Auftraggeber wird die übergebenen Daten und 
Informationen zusätzlich bei sich verwahren, so dass sie bei 

Verlust oder Beschädigung jederzeit rekonstruiert werden 
können.  
5.7. Der Auftraggeber wird alle ihm obliegenden 
Mitwirkungspflichten so zeitgerecht erbringen, dass der 
Auftragnehmer in der Erbringung der Dienstleistungen nicht 
behindert wird. Der Auftraggeber stellt sicher, dass HEICON 
und/oder die durch HEICON beauftragten Dritten für die 
Erbringung der Dienstleistungen den erforderlichen Zugang zu 
den Räumlichkeiten beim Auftraggeber erhalten. Der 
Auftraggeber ist dafür verantwortlich, dass die an der 
Vertragserfüllung beteiligten Mitarbeiter seines Unternehmens 
oder von ihm beauftragte Dritte entsprechend an der 
Vertragserfüllung mitwirken. 
5.8. Erfüllt der Auftraggeber seine Mitwirkungspflichten nicht zu 
den vereinbarten Terminen oder in dem vorgesehenen Umfang, 
gelten die von HEICON erbrachten Leistungen trotz möglicher 
Einschränkungen dennoch als vertragskonform erbracht. 
Zeitpläne für die von HEICON zu erbringenden Leistungen 
verschieben sich in angemessenem Umfang. Der Auftraggeber 
hat die hierdurch entstehenden Mehraufwendungen und/oder 
Kosten zu den bei HEICON jeweils geltenden Sätzen gesondert zu 
vergüten. 
5.9. Beistellungen und Mitwirkungen des Auftraggebers erfolgen 
unentgeltlich. 

6. Zahlung  
6.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung 
der Rechnung uneingeschränktes Eigentum des Auftragnehmers. 
In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann 
ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser ausdrücklich erklärt wird. 
Bei Warenrücknahme ist berechtigt, angefallene Transport- und 
Manipulationsspesen zu verrechnen. 
6.2. Die Berechtigung zu einem Skontoabzug bedarf einer 
ausdrücklichen, gegenüber unternehmerischen Kunden 
schriftlichen – Vereinbarung.  
6.3. Gegenüber Verbrauchern als Kunden sind wir bei 
verschuldetem Zahlungsverzug berechtigt, Zinsen in Höhe von 8 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu berechnen.  
6.4. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt 
vorbehalten, gegenüber Verbrauchern als Kunden jedoch nur, 
wenn dies im Einzelnen ausgehandelt wird.   
6.5. Kommt der unternehmerische Kunde im Rahmen anderer 
mit uns bestehender Vertragsverhältnisse in Zahlungsverzug, so 
sind wir berechtigt, die Erfüllung unserer Verpflichtungen aus 
diesem Vertrag bis zur Erfüllung durch den Kunden einzustellen.  
6.6. Wir sind dann auch berechtigt, alle Forderungen für bereits 
erbrachte Leistungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung mit 
dem Kunden fällig zu stellen. Dies gegenüber Verbrauchern als 
Kunden nur für den Fall, dass eine rückständige Leistung 
zumindest seit sechs Wochen fällig ist und wir unter Androhung 
dieser Folge den Kunden unter Setzung einer Nachfrist von 
mindestens zwei Wochen erfolglos gemahnt haben.  
6.7. Eine Aufrechnungsbefugnis steht dem Kunden nur insoweit 
zu, als Gegenansprüche gerichtlich festgestellt oder von uns 
anerkannt worden sind. Verbrauchern als Kunden steht eine 
Aufrechnungsbefugnis auch zu, soweit Gegenansprüche im 
rechtlichen Zusammenhang mit der Zahlungsverbindlichkeit des 
Kunden stehen, sowie bei Zahlungsunfähigkeit unseres 
Unternehmens.  
6.8. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist verfallen gewährte 
Vergünstigungen (Rabatte, Abschläge u.a.) und werden der 
Rechnung zugerechnet.  
6.9. Für zur Einbringlichmachung notwendige und 
zweckentsprechenden Mahnungen verpflichtet sich der Kunde 
bei verschuldetem Zahlungsverzug zur Bezahlung von 
Mahnspesen pro Mahnung in Höhe von € 45,-- soweit dies im 
angemessenen Verhältnis zur betriebenen Forderung steht.   
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6.10. Bei Dauerschuldverhältnissen, wie zum Beispiel 
Wartungsverträgen, gelten die Bedingungen des jeweiligen 
Herstellers für das jeweilige Softwareprodukt, deren Geltung 
zwischen dem Auftraggeber und HEICON hiermit ausdrücklich 
vereinbart wird. Wird in Herstellerbedingungen nicht 
Anderslautendes bestimmt, gilt folgende Wertsicherung als 
vereinbart: Während des ersten Vertragsjahres bleiben die 
vereinbarten Preise unverändert; danach werden die Preise nach 
dem von der Bundesanstalt „Statistik Österreich“ verlautbarten 
Verbraucherpreisindex 2005 oder des an seine Stelle tretenden 
Index gegenüber der für den Monat des Vertragsabschlusses 
verlautbarten Indexzahl wertgesichert. Die neuen Preise gelten 
jeweils ab dem der Verlautbarung der Indexänderung folgenden 
Monatsersten. HEICON behält sich die rückwirkende 
Indexanpassung vor.  

7. Bonitätsprüfung  
7.1. Der Kunde erklärt sein ausdrückliches Einverständnis, dass 
seine Daten ausschließlich zum Zwecke des Gläubigerschutzes 
an die staatlich bevorrechteten Gläubigerschutzverbände AKV 
EUROPA Alpenländischer Kreditorenverband für Kreditschutz 
und Betriebswirtschaft, Creditreform Wirtschaftsauskunftei 
Kubicki KG und Kreditschutzverband von 1870 (KSV) übermittelt 
werden dürfen.   

8. Mitwirkungspflichten des Kunden  
8.1. Unsere Pflicht zur Leistungsausführung beginnt frühestens, 
sobald der Kunde alle baulichen, technischen sowie rechtlichen 
Voraussetzungen zur Ausführung geschaffen hat, die im Vertrag 
oder in vor Vertragsabschluss dem Kunden erteilten 
Informationen umschrieben wurden oder der Kunde aufgrund 
einschlägiger Fachkenntnis oder Erfahrung kennen musste.    
8.3. Kommt der Kunde dieser Mitwirkungspflicht nicht nach, ist – 
ausschließlich im Hinblick auf die infolge falscher 
Kundenangaben nicht voll gegebene Leistungsfähigkeit – unsere 
Leistung nicht mangelhaft.   

9. Leistungsausführung  
9.1. Dem Kunden zumutbare sachlich gerechtfertigte 
geringfügige Änderungen unserer Leistungsausführung gelten als 
vorweg genehmigt. Gegenüber Verbrauchern besteht dieses 
Recht nur, wenn es im Einzelfall ausgehandelt wird.  
9.2. Die Leistung wird vom Auftraggeber oder einem im 
Individualvertrag angeführten ausdrücklich als Subunternehmer 
bezeichneten Dritten erbracht. Sofern HEICON auf Wunsch des 
Auftraggebers ausdrücklich nur Leistungen Dritter vermittelt, ist 
HEICON für diese Leistungen des jeweiligen Dritten nicht 
verantwortlich, sondern es kommt in diesen Fällen der Vertrag 
direkt zwischen Auftraggeber und Drittem zu den jeweiligen 
Geschäftsbedingungen des Dritten zustande. 
9.3. Sachlich gerechtfertigte Teillieferungen und -leistungen sind 
zulässig und können gesondert in Rechnung gestellt werden.  
9.4. Die Vertragspartner benennen kompetente Mitarbeiter, die 
die erforderlichen Entscheidungen fällen oder veranlassen 
können. 
9.5 Der Auftraggeber ist verpflichtet auf seinen IT-Systemen 
sicherheitsrelevante Patches (das sind kleinere Softwareupdates 
bzw. kleinere Softwarekorrekturen, welche von den 
Softwareherstellern regelmäßig zur Verfügung gestellt werden, 
um ein fehlerfreies Funktionieren von Anwendungen zu sichern) 
zu installieren. Sicherheitsrelevanz liegt insbesondere dann vor, 
wenn dies von Seiten des Herstellers angegeben wird. Sollte der 
Auftraggeber dieser Mitwirkungspflicht nicht nachkommen, gilt 
die Übernahme des entsprechenden Sicherheitsrisikos durch den 
Auftraggeber als vereinbart. 

10. Leistungsfristen und Termine  
10.1. Fristen und Termine verschieben sich bei höherer Gewalt, 
Streik, nicht vorhersehbare und von uns nicht verschuldete 
Verzögerung unserer Zulieferer oder sonstigen vergleichbaren 
Ereignissen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen, in 
jenem Zeitraum, währenddessen das entsprechende Ereignis 
andauert. Davon unberührt bleibt das Recht des Kunden auf 
Rücktritt vom Vertrag bei Verzögerungen, die eine Bindung an 
den Vertrag unzumutbar machen. 
10.2. Werden der Beginn der Leistungsausführung oder die 
Ausführung durch den Kunden zuzurechnende Umstände 
verzögert oder unterbrochen, insbesondere aufgrund der 
Verletzung der Mitwirkungspflichten gemäß Punkt 7. dieser 
AGB, so werden Leistungsfristen entsprechend verlängert und 
vereinbarte Fertigstellungstermine entsprechend 
hinausgeschoben.   
10.3. Unternehmerischen Kunden gegenüber sind Lieferung- 
und Fertigstellungstermine nur verbindlich, wenn deren 
Einhaltung schriftlich zugesagt wurde.   
10.4. Bei Verzug der Vertragserfüllung durch uns steht dem 
Kunden ein Recht auf Rücktritt vom Vertrag nach Setzung einer 
angemessenen Nachfrist zu. Die Setzung der Nachfrist hat 
schriftlich (von unternehmerischen Kunden mittels 
eingeschriebenen Briefs) unter gleichzeitiger Androhung des 
Rücktritts zu erfolgen.   

11. Gefahrtragung  
12.1. Die Gefahr für von uns angelieferten und am Leistungsort 
gelagerten oder montierten Materialien und Geräten trägt der 
Kunde. Vom Kunden verschuldete Verluste und Beschädigungen 
gehen zu seinen Lasten.  

12. Annahmeverzug  
12.1. Gerät der Kunde länger als 1 Woche in Annahmeverzug 
(Verweigerung der Annahme, Verzug mit Vorleistungen oder 
anders), und hat der Kunde trotz angemessener Nachfristsetzung 
nicht für die Beseitigung der ihm zuzurechnenden Umstände 
gesorgt, welche die Leistungsausführung verzögern oder 
verhindern, dürfen wir bei aufrechtem Vertrag über die für die 
Leistungsausführung spezifizierten Geräte und Materialien 
anderweitig verfügen, sofern wir im Fall der Fortsetzung der 
Leistungsausführung diese innerhalb einer den jeweiligen 
Gegebenheiten angemessenen Frist nachbeschaffen.   
12.2. Bei Annahmeverzug des Kunden sind wir ebenso 
berechtigt, bei Bestehen auf Vertragserfüllung die Ware bei uns 
einzulagern, wofür uns eine Lagergebühr in Höhe von € 250,-- 
zusteht.  
12.3. Davon unberührt bleibt unser Recht, das Entgelt für 
erbrachte Leistungen fällig zu stellen und nach angemessener 
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.  
12.4. Im Falle eines berechtigten Rücktritts vom Vertrag dürfen 
wir einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 75 % des 
Auftragswertes zuzüglich USt ohne Nachweis des tatsächlichen 
Schadens vom Kunden verlangen. Die Verpflichtung zur Zahlung 
eines Schadenersatzes durch einen unternehmerischen Kunden 
ist vom Verschulden unabhängig.  
12.5. Die Geltendmachung eines höheren Schadens ist zulässig. 
Gegenüber Verbrauchern besteht dieses Recht nur, wenn es im 
Einzelfall ausgehandelt wird.  

13. Eigentumsvorbehalt  
13.1. Die von uns gelieferte, montierte oder sonst übergebene 
Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.   
13.2. Eine Weiterveräußerung ist nur zulässig, wenn uns diese 
rechtzeitig vorher unter Angabe des Namens und der Anschrift 
des Käufers bekannt gegeben wurde und wir der Veräußerung 
zustimmen. Im Fall unserer Zustimmung gilt die 
Kaufpreisforderung bereits jetzt als an uns abgetreten.   
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13.3. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir bei 
angemessener Nachfristsetzung berechtigt, die Vorbehaltsware 
herauszuverlangen. Gegenüber Verbrauchern als Kunden dürfen 
wir dieses Recht nur ausüben, wenn zumindest eine rückständige 
Leistung des Verbrauchers seit mindestens sechs Wochen fällig 
ist und wir unter Androhung dieser Rechtsfolge und unter 
Setzung einer Nachfrist von mindestens zwei Wochen erfolglos 
gemahnt haben.  
13.4. Der Kunde hat uns von der Eröffnung des Konkurses über 
sein Vermögen oder der Pfändung unserer Vorbehaltsware 
unverzüglich zu verständigen.  
13.5. Wir sind berechtigt, zur Geltendmachung unseres 
Eigentumsvorbehaltes den Standort der Vorbehaltsware soweit 
für den Kunden zumutbar zu betreten, dies nach angemessener 
Vorankündigung.   
13.6. Notwendige und zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung angemessene Kosten trägt der Kunde.  
13.7. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur 
dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser ausdrücklich erklärt 
wird.  
13.8. Die zurückgenommene Vorbehaltsware dürfen wir 
gegenüber unternehmerischen Kunden freihändig und 
bestmöglich verwerten.   

14. Schutzrechte Dritter  
14.1. Bringt der Kunde geistige Schöpfungen oder Unterlagen 
bei und werden hinsichtlich solcher Schöpfungen, Schutzrechte 
Dritter geltend gemacht, so sind wir berechtigt, die Herstellung 
des Liefergegenstandes auf Risiko des Kunden bis zur Klärung 
der Rechte Dritter einzustellen, und den Ersatz der von uns 
aufgewendeten notwendigen und zweckentsprechenden 
Kosten zu beanspruchen, außer die Unberechtigtheit der 
Ansprüche ist offenkundig.   
14.2. Der Kunde hält uns diesbezüglich schad- und klaglos.  
14.3. Wir sind berechtigt, von unternehmerischen Kunden für 
allfällige Prozesskosten angemessene Kostenvorschüsse zu 
verlangen.   

15. Unser geistiges Eigentum   
15.1. Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge und sonstige 
Unterlagen, die von uns beigestellt oder durch unseren Beitrag 
entstanden sind, bleiben unser geistiges Eigentum.   
15.2. Die Verwendung solcher Unterlagen außerhalb der 
bestimmungsgemäßen Nutzung, insbesondere die Weitergabe, 
Vervielfältigung, Veröffentlichung und Zur Verfügung-Stellung 
einschließlich auch nur auszugsweisen Kopierens bedarf unserer 
ausdrücklichen Zustimmung.   
15.3. Der Kunde verpflichtet sich weiters zur Geheimhaltung des 
ihm aus der Geschäftsbeziehung zugegangenen Wissens Dritten 
gegenüber. 

16. Gewährleistung, Garantie 
16.1. Die Gewährleistungsfrist für unsere Leistungen beträgt 
gegenüber unternehmerischen Kunden sechs Monate ab 
Übergabe.  
16.2. Der Zeitpunkt der Übergabe ist mangels abweichender 
Vereinbarung (z.B. förmliche Abnahme) der 
Fertigstellungszeitpunkt, spätestens wenn der Kunde die 
Leistung in seine Verfügungsmacht übernommen hat oder die 
Übernahme ohne Angabe von Gründen verweigert hat.  
16.3. Mit dem Tag, an welchem dem Kunden die Fertigstellung 
angezeigt wird, gilt die Leistung mangels begründeter 
Verweigerung der Annahme bei Überprüfungsmöglichkeit des 
Kunden als in seine Verfügungsmacht übernommen. 
16.4. Ist eine gemeinsame Übergabe vorgesehen, und bleibt der 
Kunde dem ihm mitgeteilten Übergabetermin fern, gilt die 
Übernahme als an diesem Tag erfolgt.  

16.5. Behebungen eines vom Kunden behaupteten Mangels 
stellen kein Anerkenntnis dieses vom Kunden behauptenden 
Mangels dar.  
16.6. Zur Mängelbehebung sind uns seitens des 
unternehmerischen Kunden zumindest zwei Versuche 
einzuräumen.  
16.7. Sind die Mängelbehauptungen des Kunden unberechtigt, 
ist der Kunde verpflichtet, uns entstandene Aufwendungen für 
die Feststellung der Mängelfreiheit oder Fehlerbehebung zu 
ersetzen.   
16.8. Der unternehmerische Kunde hat stets zu beweisen, dass 
der Mangel zum Übergabezeitpunkt bereits vorhanden war.   
16.9. Mängel am Liefergegenstand, die der unternehmerische 
Kunde bei ordnungsgemäßem Geschäftsgang nach Ablieferung 
durch Untersuchung festgestellt hat oder feststellen hätte 
müssen sind unverzüglich, spätestens  7 Tage nach Übergabe an 
uns schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel müssen ebenfalls 
in dieser angemessenen Frist ab Entdecken angezeigt werden.   
16.10. Für die Funktionsfähigkeit bereits vor Ort 
bestehender Hardwareprodukte (z.B. PC, Drucker, usw.) 
übernehmen wir keine Haftung.  
16.11. Eine etwaige Nutzung oder Manipulation des 
mangelhaften Leistungsgegenstandes, durch welche ein 
weitergehender Schaden droht oder eine Ursachenerhebung 
erschwert oder verhindert wird, ist vom Kunden unverzüglich 
einzustellen, soweit dies nicht unzumutbar ist.  
16.12. Wird eine Mängelrüge nicht rechtzeitig erhoben, gilt die 
Ware als genehmigt.  
16.13. Die mangelhafte Lieferung oder Proben davon sind – 
sofern wirtschaftlich vertretbar – vom unternehmerischen 
Kunden an uns zu retournieren.   
16.14. Die Kosten für den Rücktransport der mangelhaften 
Sache an uns trägt zur Gänze der unternehmerische Kunde.   
16.15. Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn die 
technischen Anlagen des Kunden wie etwa Zuleitungen, 
Verkabelungen, Netzwerke u.ä. nicht in technisch 
einwandfreiem und betriebsbereitem Zustand oder mit den 
gelieferten Gegenständen nicht kompatibel sind, soweit dieser 
Umstand kausal für den Mangel ist.  
16.16. Von der Gewährleistung ausgenommen sind 
Verschleißteile und Zubehör (z. B. Datenträger), sowie 
Reparaturen infolge nichtautorisierter Eingriffe Dritter. Werden 
die Vertragsgegenstände in Verbindung mit Geräten und/oder 
Programmen Dritter eingesetzt, besteht eine Gewährleistung 
für Funktions- und Leistungsmängel der Vertragsgegenstände 
nur dann, wenn solche Mängel auch ohne eine derartige 
Verbindung auftreten, es sei denn, dass die Mängel auf die 
fehlerhafte Herstellung der Verbindung durch HEICON 
zurückzuführen sind. 
16.17. Sofern Garantieleistungen vereinbart werden, gilt eine 
dazu vereinbarte Garantiefrist neben der Gewährleistungsfrist, 
verlängert also nicht die im Punkt 16.1 angeführte 
Gewährleistungsfrist. Garantieleistungen sind Leistungen, zu 
denen sich HEICON für die von ihr erbrachten Leistungen 
verpflichtet, die unabhängig davon erbracht werden, ob ein 
Mangel bereits zum Zeitpunkt der Leistungserbringung 
bestanden hat, oder erst in der Garantiezeit auftritt.  

17. Haftung  
17.1. Den Kunden trifft die Obliegenheit, auf den Wert der zu 
sichernden bzw. in deren Umkreis befindlichen Sachen 
hinzuweisen, wenn dieser den Betrag von € 2.500,-- übersteigt.  
17.2. Wegen Verletzung vertraglicher oder vorvertraglicher 
Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, Verzug etc. 
haften wir bei Vermögensschäden nur in Fällen von Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit.  
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17.3. Gegenüber unternehmerischen Kunden ist die Haftung 
beschränkt mit dem Haftungshöchstbetrag einer allenfalls durch 
uns abgeschlossenen Haftpflichtversicherung.   
17.4. Diese Beschränkung gilt auch hinsichtlich des Schadens an 
einer Sache, die wir zur Bearbeitung übernommen haben. 
Gegenüber Verbrauchern gilt dies jedoch nur dann, wenn dies 
einzelvertraglich ausgehandelt wurde.  
17.5. Die Beschränkung umfasst auch Ansprüche gegen unsere 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen aufgrund 
Schädigungen, die diese dem Kunden – ohne Bezug auf einen 
Vertrag ihrerseits mit dem Kunden – zufügen.  
17.6. Schadenersatzansprüche unternehmerischer Kunden sind 
bei sonstigem Verfall binnen sechs Monaten gerichtlich geltend 
zu machen.  
17.7. Unsere Haftung ist ausgeschlossen für Schäden durch 
unsachgemäße Behandlung oder Lagerung, Überbeanspruchung, 
Nichtbefolgen von Bedienungs- und Installationsvorschriften, 
fehlerhafter Montage, Inbetriebnahme, Wartung, 
Instandhaltung durch den Kunden oder nicht von uns autorisierte 
Dritte, oder natürliche Abnutzung, sofern dieses Ereignis kausal 
für den Schaden war. Ebenso besteht der Haftungsausschluss für 
Unterlassung notwendiger Wartungen, sofern wir nicht 
vertraglich die Pflicht zur Wartung übernommen haben.   
17.8. Wenn und soweit der Kunde für Schäden, für die wir haften, 
Versicherungsleistungen durch eine eigene oder zu seinen 
Gunsten abgeschlossen Schadenversicherung (z.B. 
Haftpflichtversicherung, Kasko, Transport, Feuer, 
Betriebsunterbrechung oder andere) in Anspruch nehmen kann, 
verpflichtet sich der Kunde zur Inanspruchnahme der 
Versicherungsleistung und beschränkt sich unsere Haftung 
insoweit auf die Nachteile, die dem Kunden durch die 
Inanspruchnahme dieser Versicherung entstehen (z.B. höhere 
Versicherungsprämie).  
17.9. Soweit gesetzlich zulässig, haftet HEICON nicht für 
entgangenen Gewinn, Folgeschäden, Verdienstentgang, 
frustrierte Aufwendungen, immaterielle Schäden, 
Mangelfolgeschäden, Schäden aus Ansprüchen Dritter und 
Datenverlust sowie für Schäden, deren Eintritt auf höherer 
Gewalt oder Streik beruht. 
17.10. Die Haftung für Datenverlust von gespeicherten 
Daten und Informationen des Auftraggebers, sowohl am 
Standort des Auftragnehmers als auch des Auftraggebers, wird 
auf den typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der 
bei täglicher Anfertigung von Sicherungskopien (Drei-
Generationen-Prinzip) eingetreten wäre. Vor Reparaturen, 
Serviceleistungen, Gewährleistungen und bei nachträglichen Ein-
und Ausbau von Hardware, ist jedoch der Auftraggeber für die 
Datensicherung der privaten sowie geschäftlichen Daten selbst 
verantwortlich. Die Sicherung der in einem Gerät gespeicherten 
Daten obliegt daher allein dem Auftraggeber vor Übergabe des 
Gerätes bzw. vor Beginn der Reparaturleistung. Weiters nimmt 
HEICON keine Datenrücksicherung nach Reparaturen vor. Sollten 
im Rahmen der Reparaturbemühungen auf den zu reparierenden 
Geräten befindliche Daten verloren gehen, so ist dieses Risiko 
vom Auftraggeber zu tragen. Der Auftraggeber hat daher vor 
Beginn der Reparatur für eine ordnungsgemäße Datensicherung 
zu sorgen. 
17.11. Besondere Haftungsbestimmungen für Firewalls oder 
andere Netzwerksicherheitssysteme: HEICON geht bei 
Aufstellung, Betrieb und Überprüfung von Firewall-, VPN- oder 
anderer Netzwerksicherheitssysteme mit größtmöglicher 
Sorgfalt nach dem jeweiligen Stand der Technik vor, weist aber 
darauf hin, dass eine absolute Sicherheit und volle 
Funktionstüchtigkeit von derartigen 
Netzwerksicherheitssystemen nicht gewährleistet werden kann. 
Eine Haftung für Schäden, die durch Umgehen oder 
Außerfunktionsetzen von aufgestellten, betriebenen oder 

überprüften Netzwerksicherheitssystemen entstehen, ist daher 
ausgeschlossen. 

18. Salvatorische Klausel  
18.1. Sollten einzelne Teile dieser AGB unwirksam sein, so wird 
dadurch die Gültigkeit der übrigen Teile nicht berührt.   
18.2. Wir verpflichten uns ebenso der unternehmerische Kunde 
jetzt schon, gemeinsam – ausgehend vom Horizont redlicher 
Vertragsparteien – eine Ersatzregelung zu treffen, die dem 
wirtschaftlichen Ergebnis der unwirksamen Bedingung am 
nächsten kommt.  

19. Allgemeines  
19.1. Es gilt ausschließlich materielles österreichisches Recht 
unter Ausschluss der Kollisionsnormen des internationalen 
Privatrechts.  
19.2. Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.  
19.3. Erfüllungsort ist der Sitz des Unternehmens (Korneuburg).  
19.4. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 
oder künftigen Verträgen zwischen uns und dem 
unternehmerischen Kunden ergebenden Streitigkeiten ist das 
für unseren Sitz örtlich zuständige Gericht.  

20. Referenzen 
20.1. Wir sind stolz auf unsere realisierten Kundenlösungen und 
freuen uns über das Interesse potenzieller Kunden an unseren 
Referenzen. Bei Beauftragung berechtigen Sie uns und ggf. 
beauftragte Subunternehmer ihren Firmennamen, bis zum 
jederzeitigen Widerruf, als Referenzkunde Dritten gegenüber 
namhaft zu machen. Selbstverständlich wäre die Erstellung 
einer Success Story ein Sonderfall, der immer mit Ihnen 
abgestimmt wird. 


